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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Diskussionen um das Milizsystem wurden Anfang 2016 durch eine Ankündigung von
Christoph Blocher, eine Initiative zur Abschaffung des Berufsparlaments lancieren zu
wollen, neu entfacht. Massnahmen gegen die «Classe politique» hätten im Parlament
keine Chance, deshalb wolle er ein Volksbegehren lancieren, mit dem die Bezüge der
Parlamentsmitglieder gekürzt werden sollten. Ein Pauschalsalär – Blocher forderte CHF
50'000 – solle die verschiedenen Vergütungen zwischen CHF 120'000 und 150'000
ersetzen. Die Forderung, die Blocher bereits kurz nach seinem Rücktritt aus dem
Nationalrat gestellt hatte, wolle er als Privatmann realisieren. 
In den Medien wurden Parlamentsmitglieder zum Vorschlag befragt: Während Roland
Büchel (svp, SG) die Idee unterstützte und darauf hinwies, dass im Parlament Leute
sitzen müssten, die daneben arbeiten und «im realen Leben verankert sind», gab
Sebastian Frehner (svp, BS) zu bedenken, dass mit der Lohnsenkung auch der
Arbeitsaufwand gesenkt werden müsste. Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
hingegen hielt in Anbetracht von Aufwand und Ertrag die momentane Entschädigung für
angemessen und Beat Jans (sp, BS) warnte, dass er mit weniger Entschädigung und
weniger Zeit eine Vorlage wohl nicht mehr genau prüfen könne. Im Gegensatz zu Peter
Keller (svp, NW), der vor immer mehr «verkappten Berufspolitikern» warnte, die durch
Annahme von Mandaten nicht nur den Milizgedanken untergruben, sondern sich
dadurch auch abhängig machten, hielt Jacqueline Badran (sp, ZH) eine genügende
Entschädigung von Parlamentsmitgliedern für die eigentliche Bedingung politischer
Unabhängigkeit. Ansonsten müsste man sich entweder in den Sold der Wirtschaft
begeben oder sonst könnten sich nur noch Reiche wählen lassen. 
Die Medien zitierten zudem verschiedene Studien, die zeigten, dass das Milizparlament
«längst ein Mythos» sei, da es aufgrund der Komplexität der Geschäfte kaum mehr
möglich sei, nebenamtlich Politikerin oder Politiker zu sein. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass die Schweiz im internationalen Vergleich ein sehr kostengünstiges
Parlament habe. Eine neue, Ende 2016 erschienene Studie aus Lausanne (Pilotti 2017)
zeigte, dass im Zeitraum von 1910 bis 2016 sowohl eine Professionalisierung des
Parlaments als auch eine zunehmende Demokratisierung der Rekrutierung der
Mitglieder im Sinne einer Öffnung für neue soziale Schichten stattgefunden hat.
Diskutiert wurde auch die gesellschaftliche Unterstützung der Milizidee: Das
Milizsystem sei auch deshalb unter Druck, weil es zwar überall gelobt werde, aber die
Milizarbeit vor allem auch auf lokaler Ebene kaum honoriert werde. Immer weniger
Menschen seien bereit, politische Freiwilligenarbeit zu übernehmen. Dies werde zudem
von den meisten Arbeitgebern auch nicht sonderlich unterstützt. Gefordert wurden
etwa flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit für Home-Office. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Die unterschiedlichen Bezüge der Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren in
letzter Zeit Gegenstand einiger parlamentarischer Vorstösse. Sei es die
Übernachtungsentschädigung (Pa.Iv. 16.413; Pa.Iv. 17.435), die Aufhebung des lediglich
Kosten verursachenden Freitags in der letzten Sessionswoche (zurückgezogene Pa.Iv.
17.433), die Reduzierung der Entschädigung bei der Präsentation von
parlamentarischen Initiativen vor einer Kommission (Pa.Iv. 17.436) oder gleich die
komplette Halbierung der Bezüge der Parlamentsmitglieder (Pa.Iv. 17.505): Stets wurden
– vorwiegend von der Ratsrechten – Vorschläge für eine Einschränkung der
Entschädigungen vorgetragen. Das Büro-NR sah deshalb den Moment gekommen, die
aktuelle, relativ komplizierte Regelung, die auf konkreten Anwesenheiten und
Tätigkeiten beruht, durch eine Pauschalregelung für Spesen zu ersetzen bzw. einen
Vorschlag dazu zu unterbreiten. Neu solle eine einmalige Pauschale entrichtet werden,
die alle Grundkosten decke. Damit solle der administrative Aufwand, den die aktuell
separate Vergütung aller einzelner Auslagen verursacht, reduziert werden. Die neue
Regelung solle freilich Ausnahmen vorsehen für besonders lange Anreisen oder
ausserordentliche in parlamentarischer Funktion ausgeübte Tätigkeiten. Insgesamt solle
die Pauschalregelung kostenneutral sein. 
Dem im Februar 2018 vom Büro-NR gefällten Beschluss stand die SPK-SR allerdings mit
einiger Skepsis gegenüber. Das Büro-NR ist freilich in der Ausgestaltung seines
Vorschlags nicht abhängig vom Plazet der SPK-SR. Letztere äusserte aber Bedenken,
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dass die einzelnen Vorstösse in Erwartung des Vorschlags des Büro-NR nicht umgesetzt
würden. Insbesondere die parlamentarische Initiative Eder (fdp, ZG; 16.413), die fordert,
dass keine Übernachtungsentschädigung entrichtet wird, wenn keine Übernachtung
erfolgt, könnte übergangen werden. Skepsis gegen den Vorschlag einer Pauschale wurde
auch in den Medien geäussert: Eine Pauschale verleite dazu, weniger präsent und aktiv
zu sein. Wenn man sein Taggeld nicht mehr einzeln, sondern pauschal und somit auch
dann kriege, wenn man nicht in Bern sei, sei das ein eher negativer Anreiz, gab etwa
Roland Büchel (svp, SG) im Tages-Anzeiger zu bedenken. 2

Die in den Medien sogenannte «Kasachstan-Affäre» zeitigte auch nach ihrer
vermeintlichen Erledigung noch Auswirkungen. Zwar waren in die Affäre involvierte
Parlamentsmitglieder als «blauäugige Erfüllungsgehilfen» (Tages-Anzeiger) betitelt
worden, weil sie unbedarft von Lobbyisten verfasste Vorstösse eingereicht hätten, es
konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass jemand für die Gefälligkeit des
Einreichens eines Vorstosses auch Geld entgegengenommen hätte. Markus Häfliger, der
die Affäre ins Rollen gebracht hatte und in der Zwischenzeit von der NZZ zum Tages-
Anzeiger gewechselt war, machte allerdings Anfang März 2018 publik, dass dies wohl
nicht ganz der Wahrheit entspreche. Ins Schussfeld geriet vor allem alt-Nationalrat
Christian Miesch (svp, BL), der 2014 für das Einreichen einer Interpellation (Ip. 14.3957),
im Sinne Kasachstans verfasst von der Lobbyfirma Dr. Borer Consulting, bezahlt worden
sein soll. Es soll sich um eine Rechnung für ein 1. Klasse Generalabonnement über CHF
4'635 gehandelt haben. Miesch nahm Stellung und erklärte, dass es sich um ein
Missverständnis gehandelt und er das Geld im Jahr 2017 wieder zurückgezahlt habe. 
Ende März 2018 gab die Bundesanwaltschaft allerdings bekannt, aufgrund eines
anonymen Schreibens mit Informationen zu Geldflüssen zwischen Borer und Miesch
Ermittlungen aufzunehmen. Diese führten ein paar Wochen später zur Anstrengung
eines Strafverfahrens. Allerdings war ein solches nur möglich, wenn die Immunität von
Miesch aufgehoben würde, weil dieser bis Ende 2015 im Nationalrat gesessen hatte. 

Mitte Juni beschloss die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-NR) auf das
Gesuch der Bundesanwaltschaft einzutreten. Damit bejahte sie gleichzeitig die Frage,
ob die Tat in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Stellung als Parlamentarier
stehe und ob Immunität auch nach dem Ausscheiden aus dem Rat noch Gültigkeit
haben könne. Allerdings beschloss die Kommission mit 5 zu 3 Stimmen die Immunität
von Miesch nicht aufzuheben. Da es sich lediglich um eine folgenlose Interpellation und
einen geringen Betrag gehandelt habe, der auch wieder zurückbezahlt worden sei,
müsse bei Miesch von einem «tiefen Unrechtsgehalt des Verhaltens» ausgegangen
werden. Die Kommissionsminderheit wies allerdings darauf hin, dass es sich hier um
einen Verdacht auf Bestechung handle und dass für ein Ratsmitglied eine Interpellation
zwar unbedeutend sein könne, für einen Staat aber eine wertvolle Möglichkeit darstelle,
eine direkte Frage beim Bundesrat zu platzieren – ein Recht, das eigentlich
Parlamentsmitgliedern vorbehalten sei. 
In den Medien wurde der Entscheid der IK-NR kritisiert. Die NZZ sprach von einem
«schlechten Witz» und einer «bemerkenswerten Anmassung» einer
Legislativkommission. Der Tages-Anzeiger sah im Entscheid ein «verheerendes Signal»
und warf der Kommission vor, die Demokratie zu «beschädigen». Zudem zitierte er
Juristen, die den Entscheid der Kommission «nicht nachvollziehen» konnten. 

Auch die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR), die in der kleinen
Kammer für die Frage der Aufhebung der Immunität zuständig war, kam im August 2018
zum Schluss, dass die Immunität für während der Amtszeit begangene Handlungen auch
nach Ausscheiden aus dem Rat noch gelte und trat entsprechend auf das Gesuch ein.
Im Gegensatz zur IK-NR entschied die RK-SR aber, dass im vorliegenden Fall der
strafrechtlich relevante Verdacht auf Korruption höher zu gewichten sei als die
institutionellen Interessen des Parlaments – die Kommissionen haben bei ihrem
Entscheid eine Interessenabwägung vorzunehmen, ob der reibungslose Ratsbetrieb
durch die Immunität sichergestellt oder aber das öffentliche Interesse an einem
Strafverfahren durch Aufhebung der Immunität höher gewichtet werden soll – und
beschloss mit 11 zu 1 Stimmen die Aufhebung der Immunität von Christian Miesch. 
Die Medien kommentierten auch den ständerätlichen Entscheid, der nur schon deshalb
«historisch» sei – so der Tages-Anzeiger –, weil damit zum ersten Mal in der Geschichte
der Schweiz die Immunität eines Parlamentsmitglieds aufgehoben werde. Die IK-NR, an
die das Geschäft zurückging, habe nun die Möglichkeit, einen «staatspolitisch
desaströsen Beschluss zu korrigieren», so der Tages-Anzeiger weiter. Auch die NZZ
argumentierte, dass die Immunität «kein Freipass» sein dürfe. Alleine der Verdacht auf
Bestechlichkeit könne politisches Vertrauen beschädigen. Die Basler Zeitung verwies
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darauf, dass die FDP-SVP-Mehrheit in der IK-NR parteipolitisch entschieden habe und
dies nun korrigieren müsse. Auch die Aargauer Zeitung empfahl eine Korrektur durch
die IK-NR, die nicht nur «nonchalant» mit dem Vorwurf der Korruption umgegangen
sei, sondern auch die Idee der Immunität ad absurdum geführt habe. Kaum
kommentiert wurde hingegen eine weitere Begründung der RK-SR, dass Miesch nämlich
seinen Ruf im Rahmen eines Strafverfahrens verteidigen könne, was in seinem Interesse
sein müsste und die Aufhebung der Immunität ebenfalls nahe lege. Ohne Aufhebung
könnte ja eben nie klar werden, ob eine strafbare Handlung vorliege oder nicht.
Mitte September 2018 revidierte die IK-NR in der Tat ihren ursprünglichen Entscheid:
Mit 5 zu 3 Stimmen beschloss sie, die Immunität von Miesch aufzuheben. Dieser habe
nicht ganz klar darlegen können, wofür er damals eine Rechnung gestellt habe. Es sei
nicht Sache der Kommission, eine strafrechtliche Untersuchung zu führen. Die
Beurteilung der Bundesanwaltschaft, dass hier Verdacht auf Bestechung bestehe,
werde von der Mehrheit der IK-NR gestützt und man teile die Meinung der RK-SR, dass
es wichtig sei, ein ordentliches Strafverfahren nicht zu verhindern, um sich allenfalls
von einem Korruptionsverdacht auch befreien zu können. Es sei also – nach
nochmaliger Erwägung – durchaus auch im Interesse des Parlaments, wenn der
Sachverhalt aufgeklärt werden könne. 
In den Medien wurde gemutmasst, dass die beiden FDP-Kommissionsmitglieder für den
Positionswechsel in der IK-NR verantwortlich seien. Roland Rino Büchel (svp, SG)
sprach von einem politischen Entscheid und forderte eine Rückkehr zum alten System
der Entscheidung über die Immunität, als noch beide Räte offen abstimmen mussten
und den Entscheid nicht den Kommissionen überlassen hatten. Ebenfalls Gegenstand in
der Presse war der Umstand, dass Miesch der erste von insgesamt 37 Fällen seit 1980
sei, bei dem die Immunität aufgehoben worden sei. Die Weltwoche fragte sich freilich,
ob mit der Aufhebung der Immunität nicht ein «gefährlicher Präzedenzfall» geschaffen
und ein «Schlag gegen das Milizsystem» geführt worden sei. Es sei nicht unmittelbar
einsehbar, weshalb Parlamentsmitglieder im Sold einer Interessengruppe stehen
dürften und dabei wohl auch in deren Sinne abstimmen würden, aber keine Geschenke
von solchen annehmen dürften. Eine Strafuntersuchung wurde in der Folge auch gegen
Thomas Borer angestrengt, der in der Presse von «unhaltbaren Vorwürfen» sprach. 3
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